
 

Umweltbericht gemäß BauGB 
einschl. der Eingriff-Ausgleich-Bilanz gem. § 12 NatSchAG MV  

zum Bebauungsplan TE 9 der Stadt Ludwigslust  

(Lk Ludwigslust-Parchim) 

{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜ Tagebau Karstädt NOά 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Februar 2019 

 

 

 

Umweltplaner:   Ba   BBauleitplaner: 

 
 

Planung für alternative Umwelt 

Bearbeiter: M. Sc. Svenja Schacky 

Vasenbusch 3 

D-18337 Marlow, OT Gresenhorst 

Telefon: 038224-44 023 

Telefax: 038224-44 016 

E-Mail: pfauschackygmx.de 

http://www.pfau-landschaftsplanung.de 

 

 

 

S.I.G. - DR. - ING. STEFFEN GmbH  

Bearbeiter: K. Häusler 

Am Campus 1-11, Haus 4 

D-18182 Bentwisch 

Fax : +49 (0)3 81 / 877 438 - 69 

E-Mail: Katharina.Haeusler@sig-mv.de 

 

 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

1 Einleitung 1 

1.1 Anlass und Ziel des Umweltberichtes aufgrund der Änderung des Bebauungsplanes (B-
Plan) 1 

1.2 Geltungsbereich des B-Planes TE 9 der Stadt Ludwigslust 4 

1.3 Maß und Ziel der baulichen Nutzung 4 

1.4 Derzeitige Situation im Plangebiet 7 

1.5 Zielaussagen der Fachgesetze und Fachvorgaben 8 

1.5.1.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern 11 

1.5.1.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 11 

1.5.1.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg- Vorpommern 11 

1.5.1.4 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan 13 

1.5.2 Bauleitplanung 16 

1.5.3 Sonstige Ziele des Umweltschutzes 16 

2 Verfahren der Umweltprüfung 17 

2.1 Untersuchungsstandards 17 

2.2 Erfassungsmethodik ς Biotope & lokale Vorkommen 17 

3 Bestandsaufnahme und Wertung des derzeitigen Umweltzustands 18 

3.1 Biotope und potentiell natürliche Vegetation 18 

3.1.1 Gesetzlich geschützte Biotope 20 

3.1.2 Potentiell natürliche Vegetation: 20 

3.2 Arten 21 

3.2.1 Brutvogelarten 21 

3.3 Klima/Luft 22 

3.4 Wasser 23 

3.5 Boden 25 

3.6 Sonstige Sach- und Kulturgüter 27 

3.7 Schutzgut ς Mensch einschl. Landschaftsbild 27 

3.8 Nachbarschaft zu internationalen & nationalen Schutzgebieten 29 



 

Umweltbericht zum Bebauungsplan TE 9 der Stadt 
Ludwigslust: αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜ ¢ŀƎŜōŀǳ YŀǊǎǘŅŘǘ bhά  

Planung für alternative Umwelt 

 

4 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und bei 

Nichtdurchführung der Planung 31 

4.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 32 

4.1.1 Baubedingte Wirkungen 34 

4.1.2 Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 35 

4.1.3 Vermeidung und Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen 40 

4.1.4 Verbleibende, erhebliche Beeinträchtigungen pro Schutzgut 40 

4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 41 

5 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 42 

6 Schwierigkeiten und Kenntnislücken 43 

7 Eingriff-Ausgleich-Bilanz gem. den Hinweisen zur Eingriffsregelung in MV 44 

7.1 Begründete Berechnung des Kompensationsbedarfs 45 

7.2 Ermittlung des Eingriffs 49 

7.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 51 

7.4 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung 53 

8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen bei Durchführung 

der Planung (Umweltmonitoring) 54 

9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 55 

10 Zitierte Literatur 57 

 

 

 



 

Umweltbericht zum Bebauungsplan TE 9 der Stadt 
Ludwigslust: αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜ ¢ŀƎŜōŀǳ YŀǊǎǘŅŘǘ bhά  

Planung für alternative Umwelt 

 

TABELLENVERZEICHNIS 

Seite 

Tabelle 1: Prüfliste zur Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung .............................................................................................................................................. 32 

Tabelle 2: Mögliche Wirkfaktoren einer PV-Anlage ........................................................................................... 33 

Tabelle 3: Tabellarische Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung ......................................... 38 

 
 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Seite 

Abbildung 1: Bebauungsplan TE 9 der Stadt Ludwigslust (von S.I.G. - DR. - ING. STEFFEN GmbH) ..................... 7 

Abbildung 2: Aussage des GLPs über die Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume ...................... 12 

Abbildung 3: Aussagen des GLRP zum Planungsgebiet ...................................................................................... 15 

Abbildung 4: Biotope .......................................................................................................................................... 18 

Abbildung 5: Eindruck des Tagebaus Karstädt NO im Mai 2016 ........................................................................ 19 

Abbildung 6: Ermittlung des potenziellen ökologischen Risikos ........................................................................ 31 

Abbildung 7: Rahmenbetriebsplan Kiessandtagebau Karstädt NO, Ausschnitt WNP ........................................ 45 

Abbildung 8: Sonderkartierung Fauna (Stand 10/99) im Planfeststellungsverfahren Kiessandtagebau 

Karstädt NO (Ingenieurbüro Brandt) ................................................................................................. 46 

Abbildung 9: Auszug aus dem Rahmenbetriebsplan zum Planfeststellungsverfahren Karstädt NO 

(Ingenieurbüro Brandt) ...................................................................................................................... 46 

Abbildung 10: Eingriffs-Ausgleichsbilanz Tagebau Karstädt NO (Geo Projekt Schwerin, 2017) ......................... 48 

Abbildung 11: Darstellung der Kompensationsmaßnahmen auf der Vorhabensfläche ..................................... 52 

 

ANHANG 

Anhang 1: Übersichtskarte zur Wiedernutzbarmachung (Geoprojekt Schwerin, 2017) 

 

file://///dc2sig.sig.local/Scan/06_PfaU_2019/02_Solarparks/01_Techentin_bei_Ludwigslust/02_Gutachten/01_UB/09_Fassung/09_Fassung_UB_B-Plan_Techentin_mit_Tagebau.docx%23_Toc536531916
file://///dc2sig.sig.local/Scan/06_PfaU_2019/02_Solarparks/01_Techentin_bei_Ludwigslust/02_Gutachten/01_UB/09_Fassung/09_Fassung_UB_B-Plan_Techentin_mit_Tagebau.docx%23_Toc536531917


 

Umweltbericht zum Bebauungsplan TE 9 der Stadt 
Ludwigslust: αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜ ¢ŀƎŜōŀǳ YŀǊǎǘŅŘǘ bhά  

Planung für alternative Umwelt 

 

Februar 2019 S. 1 

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Ziel des Umweltberichtes aufgrund der Änderung des 
Bebauungsplanes (B-Plan) 

Anlass zur Erstellung eines Umweltberichts gibt die Aufstellung des Bebauungsplanes TE 9 der Stadt 

Ludwigslust im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Es plant die Stadt Ludwigslust im Sinne der kommunalen 

Planungshoheit Ŝƛƴ {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ Ƴƛǘ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŦǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴ ŀǳŦ ŘŜƳ {ǘŀƴŘƻǊǘ αTagebau Karstädt 

NOά.  

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern (LEP M-V) 2016  nennt in Kapitel 5.3 den 

Grundsatz der Bereitstellung einer sicheren, preiswerten und umweltverträglichen Energieversorgung, wobei 

der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine komplexe Berücksichtigung von 

αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ǊŜƎŜƴŜǊŀǘƛǾŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǘǊŅƎŜǊά ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ wŜŎƘnung zu tragen ist. Das Regionale 

wŀǳƳŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ ²ŜǎǘƳŜŎƪƭŜƴōǳǊƎ ŜǊƎŅƴȊǘ ŘŀȊǳΣ αŦǸǊ {ƻƭŀǊ- bzw. Photovoltaikanlagen sollen 

bauliche Anlagen, bereits versiegelte Flächen oder geeignete Konversionsflächen genutzt werden (vgl. 6.5 (5) 

RREP WM). 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG),  im Jahr 2000 wurden 

die rechtlichen Grundlagen zum Einsatz regenerativer Energien geschaffen. Aktuell liegt das Erneuerbare-

Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2018 (BGBl. I S. 2549) geändert worden ist. 

Das EEG regelt neben den Anschluss- und Abnahmebedingungen auch die Vergütung für die Einspeisung von 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Das betrifft neben der Höhe der jeweiligen Vergütungssätze u.a. die 

notwendigen Voraussetzungen für die Einspeisung von Solarstrom in das öffentliche Netz. Gemäß der §§ 19, 

21, 37 und 38 Erneuerbares Energien Gesetz (EEG 2017) besteht ein Anspruch auf die Vergütung des 

eingespeisten Stroms für in vorgenutzten Tagebauen errichtete Photovoltaikanlagen. Bei dem vorgenutzten 

Kies-/Sandtagebau handelt es sich um eine bauliche Anlage.  

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus alternativer Energie, wie z.B. Solarstromanlagen bilden einen wichtigen 

Baustein der zukünftigen regenerativen Energieversorgung und leisten einen nachhaltigen Beitrag zum 

Klimaschutz. 

Im Vergleich der Effizienz der verschiedenen Formen erneuerbarer Energien bilden die Freiflächen- 

Photovoltaikanlagen nach der Windkraft derzeit die flächeneffizienteste Methode zur Erzeugung 

regenerativer Energie. 

Entsprechend dem RREP WM liegt das Planungsgebiet im Vorranggebiet zur RohstoffsicheǊǳƴƎ αYŀǊǎǘŅŘǘ 

NOάΦ Grundlage des Kies-/Sandabbaus im Tagebau Karstädt NO bildet der Planfeststellungsbeschluss vom 

02.09.2002. Das Gelände befindet sich im Eigentum der Happy Kies Sand Recycling GmbH & Co KG. 
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Es ist vorgesehen, die Teilfläche über 30 Jahre an einen potenziellen Investor zu verpachten. 

Die nicht in das Vorhaben einbezogenen Flächen dienen unverändert zur Rohstoffgewinnung.  

5ŜǊ ƎŜƳŅǖ ww9t aaκw ½ƛŦŦŜǊ рΦс αwƻƘǎǘƻŦŦǾƻǊǎƻǊƎŜά ŦŜǎtgelegte Grundsatz, dass die Sicherung und 

Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe Vorrang vor anderen Ansprüchen der Raumnutzung hat, sowie der 

durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V mit Schreiben vom 21.12.2011 

herausgegebenen Verfahrensweise zur Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen innerhalb von 

α±ƻǊǊŀƴƎƎŜōƛŜǘŜƴ ȊǳǊ wƻƘǎǘƻŦŦǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ǿƛǊŘ ōŜƛ ŘŜǊ tƭŀƴǳƴƎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘΦ 

Das Vorranggebiet Rohstoffsicherung Kies-/Sandtagebaǳ αYŀǊǎǘŅŘǘ bhά Ƙŀǘ ŜƛƴŜ DŜǎŀƳǘgröße von ca. 52 ha. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans TE 9 umfasst eine Fläche von ca. 16,6 ha (31,9 % der 

Gesamtfläche) und beschränkt sich damit auf einen untergeordneten Teil (<49%) der Lagerstätte. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich zudem um eine vorübergehende, zeitlich befristete Nutzung. Die geplante 

Ausführung der PV-Anlage ermöglicht einen vollständigen und schadlosen Rückbau, um die Fläche nach Ende 

des Betriebes ohne Einschränkungen für die weitere Zweckbestimmung zur Verfügung zu stellen. Das 

Vorhaben führt somit zu keiner dauerhaften Veränderung der raumordnerischen bzw. regionalplanerischen 

Zweckbestimmung des Standortes. 

Die Stadt Ludwigslust verfügt für das Planungsgebiet über einen mit Ablauf der Bekanntmachung am 

нлΦмлΦнллс ǿƛǊƪǎŀƳŜƴ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴ ƴŀƳŜƴǘƭƛŎƘ ŘŜǊ αоΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ ŘŜǊ 

{ǘŀŘǘ [ǳŘǿƛƎǎƭǳǎǘάΦ Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigslust zum einen als Fläche 

für die Landwirtschaftlich und zum anderen als Fläche für Abgrabungen geführt. Da das Vorhaben nur eine 

zeitlich befristete Nutzung und Bebauung des Kies-/ Sandtagebaus beinhaltet, wird für den B-Plan 

entsprechend § 9 Abs. 2 BauGB eine Befristung des Zeitraums der baulichen Nutzung als Sondergebiet mit 

ŘŜǊ ½ǿŜŎƪōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪά ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнлпф ǳƴŘ ŀƭǎ CƻƭƎŜƴǳǘȊǳƴƎ αCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ !ōƎǊŀōǳƴƎŜƴά ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘΦ 5ŀƳƛǘ ƎŜƘǘ ŘŜǊ .-Plan TE 9 mit der Nutzungsfestsetzung für 

das Plangebiet im Flächennutzungsplan konform und gilt als aus diesem entwickelt. Die Fläche steht nach 

Ende des Betriebes durch einen vollständigen und schadlosen Rückbau der PV-Anlage ohne Einschränkungen 

für die Fortsetzung der im Flächennutzungsplan festgelegten Nutzung zur Verfügung. Der rechtskräftige 

Flächennutzungsplan behält seine Wirksamkeit. 

 

Mit Inkrafttreten der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen von bestimmten Plänen und Programmen (Plan-UP-RL) am 21. Juli 2001 müssen 

raumplanerische und bauleitplanerische Pläne als zusätzliche Begründung einen Umweltbericht enthalten. 

Diese Verpflichtung wurde durch das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien 

(Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004 in das BauGB eingefügt, welches am 20. 
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Juli 2004 erstmals in Kraft trat, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509). 

Ziel bei der Bearbeitung einer Umweltprüfung auf der Ebene eines Bebauungsplans oder 

Flächennutzungsplans ist, dass im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes 

Umweltschutzniveau sichergestellt wird, und dass Umwelterwägungen schon bei der Ausarbeitung von 

solchen Plänen einbezogen werden und nicht erst oder nur in der Eingriff-Ausgleich-Bilanz abgearbeitet 

werden (Haaren, 2004; Jessel, 2007). 

Wesentliches Kernelement der Umweltprüfung ist die Erstellung des vorliegenden Umweltberichts, in dem 

der planungsintegrierte Prüfprozess dokumentiert ist (vgl. Bönsel, 2003). 

Im Umweltbericht sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche bei Durchführungen des B-

Plans bzw. der Änderung eines FNPs auf die Umwelt entstehen, sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten 

unter Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke des B-Plans zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Der Umweltbericht wird gemäß den Kriterien der Anlage 1 und 2 des BauGB erstellt. Er enthält die Angaben, 

die vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand 

und die aktuellen Prüfmethoden (Herbert, 2003), Inhalt und Detaillierungsgrad des B-Plans sowie das Ausmaß 

von bestimmten Aspekten der Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt (die 

Schutzgüter). 

In der Wirkungsprognose werden die einzelnen erheblichen Effekte auf die Umweltaspekte ermittelt. Die 

Ermittlung der Umweltauswirkungen erfolgt differenziert für die einzelnen Festlegungen der hohen 

Umweltschutzziele. Zum Abschluss der Wirkungsprognose erfolgt eine variantenbezogene Bewertung der 

Auswirkungen, soweit dies notwendig ist (vgl. Haaren, 2004). Bei der Wirkungsprognose fließen außerdem 

die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren ein. 

Überdies werden Aussagen zu künftigen Überwachungsmaßnahmen Monitoring,  benannt, für den Fall, dass 

die vorbereitenden bauleitplanerischen Festsetzungen rechtskräftig und umgesetzt werden. 
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1.2 Geltungsbereich des B-Planes TE 9 der Stadt Ludwigslust 

Grundlage des Bebauungsplanes bildet der seit dem 20.10.2006 wirksame Flächennutzungsplan in der 

Fassung der 3. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Stadt Ludwigslust. 

Das verwaltungsseitig zur Stadt Ludwigslust im Landkreis Ludwigslust-Parchim gehörende Plangebiet liegt ca. 

3,5 km südlich des Stadtzentrums von Ludwigslust, ca. 1 km südlich von Techentin und ca. 1,2 km nordöstlich 

von Karstädt, innerhalb des Kies-/Sandtagebaus Karstädt NO und umfasst eine Fläche von ca. 16,6 ha. 

Der Geltungsbereich liegt in der Flur 25, dem Flurstück 1/24 in der Gemarkung Ludwigslust und wird wie folgt 

begrenzt: 

¶  Norden: Flurstücke 1/25 und 1/48 (ehem. 1/41) 

¶  Osten: Flurstück 1/48 (ehem. 1/41) 

¶  Süden: Flurstück 1/25 

¶  Westen: Flurstück 1/25 der Flur 25, Gemarkung Ludwigslust. 

Das Gelände weist Höhen zwischen ca. 29 m NN und ca. 44,0 m HN auf. Um weitgehend einheitliche 

Strahlungsvoraussetzungen für alle PV-Segmente zu schaffen, kann es u.U. erforderlich werden, die durch 

den Tagebau entstandenen Unebenheiten der Oberfläche im Vorfeld der Montagearbeiten auszugleichen. 

Die Geländeprofilierung dient neben der Optimierung der Modulausrichtung und Herstellung einer 

standsicheren Ebene für das Rammen der Pfosten zudem einer Vergleichmäßigung der 

Niederschlagsverteilung und -ableitung auf der Gesamtfläche. 

Das Plangebiet wird hauptsächlich von landwirtschaftlich genutzten Flächen umschlossen. Südöstlich folgen 

Waldflächen, östlich Gewerbeflächen. Die Grenzen des Geltungsbereiches sind im Teil A ς Planzeichnung des 

Bebauungsplanes festgesetzt. 

1.3 Maß und Ziel der baulichen Nutzung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes TE 9 der Stadt Ludwigslust 

vorgestellt. Hinsichtlich weiterer Ausführungen und Abgrenzungen des Planungsraumes wird auf die 

Begründung des Bebauungsplanes TE 9 verwiesen. 

In der vorliegenden Planung wird das Baugebiet als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 der BauNVO 

mit der ½ǿŜŎƪōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪά ό{h tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪύ ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘΦ 

Zulässig sind im Einzelnen: 

Fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art bestehend aus  

¶ Photovoltaikmodulen,  
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¶ Photovoltaikgestellen (Unterkonstruktion),  

¶ Wechselrichter-Stationen,  

¶ Transformatoren-/Netzeinspeisestationen,  

¶ Einfriedung 

Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt besteht die Notwendigkeit einer Einfriedung. Die Höhe 

der Geländeeinzäunung (inkl. Übersteigschutz) darf maximal 2,5 m über Geländeniveau betragen. Die 

Einzäunung ist als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszuführen. Zur Gewährleistung der 

Kleintiergängigkeit wird eine Bodenfreiheit von mindestens 10 cm eingehalten. 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die maximal zulässige Grundflächenzahl und die maximale Höhe 

der baulichen Anlagen bestimmt.  

Die Grundflächenzahl (GRZ) ergibt sich entsprechend §19 Abs. 1 und 2 BauNVO mittels Division der mit 

baulichen Anlagen überdeckten Fläche durch die anrechenbare Grundstücksfläche. Mit einer 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 beträgt der maximal überbaubare Flächenanteil des SO Photovoltaik 60%. 

Die GRZ begründet sich aus den für den Betrieb der Photovoltaikanlage notwendigen Anlagen und 

Einrichtungen. Diese umfassen u.a. die auf Gestellen installierten PV-Module, Nebenanlagen/Gebäude für 

elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen sowie wasserdurchlässige Wartungswege. Eine 

Überschreitung der Grundflächenzahl im SO Photovoltaik gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist unzulässig. 

Die Photovoltaikmodule werden in mehrreihigen Modulreihen in einem verschattungsfreien Abstand mit 

einer möglichst optimalen Neigung (ca. 15-30°) mittels Unterkonstruktion aufgeständert. Maßgebend für die 

Ermittlung der Grundfläche der Photovoltaikanlage ist daher die senkrechte Projektion der äußeren 

Abmessungen der Modultische.  

Die Höhe der baulichen Anlagen für die Solaranlage (SO Photovoltaik) wird mit Oberkante als Höchstmaß 

über Gelände, OK max. 48,0 m über NHN für die PV-Gestelle sowie Neben-anlagen/Gebäude und sonstigen 

elektrischen Betriebseinrichtungen festgesetzt.  

Die Art der baulichen Nutzung als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 

Photovoltaikanlage ist als Zwischennutzung für einen Zeitraum von 30 Jahren bzw. spätestens bis zum 

31.12.2049 befristet. Alǎ CƻƭƎŜƴǳǘȊǳƴƎ Ǝƛƭǘ ŦƻƭƎŜƴŘŜ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ αCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ 

AbgrabunƎŜƴάΦ Bebauungsplan TE 9 der Stadt Ludwigslust (von S.I.G. - DR. - ING. STEFFEN GmbH) 



 

Umweltbericht zum Bebauungsplan TE 9 der Stadt 
Ludwigslust: αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜ ¢ŀƎŜōŀǳ YŀǊǎǘŅŘǘ bhά  

Planung für alternative Umwelt 

 

Februar 2019 S. 7 

 

 

 

 

Abbildung 1: Bebauungsplan TE 9 der Stadt Ludwigslust (von S.I.G. - DR. - ING. STEFFEN GmbH) 
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Die Auswirkungen bei Durchführung der Änderung des Bebauungsplanes lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Da die Fläche entgegen der ursprünglichen Ausweisung im Bebauungsplan bisher nicht als Fläche für die 

Landwirtschaft sondern aufgrund des Vorranggebietes Rohstoffsicherung als Kies-/Sandtagebau diente, 

kommt es zu keinem Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen. 

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich entgegen einer sonstigen Bebauung aufgrund der zeitlich 

begrenzten Nutzungs- und Betriebsdauer von ca. 30 Jahren um eine temporäre Flächennutzung. Die Fläche 

geht folglich langfristig nicht für die Landwirtschaft verloren. Die unmittelbar angrenzenden Ackerflächen 

werden von der Planung nicht berührt. 

!Ƴ {ǘŀǘǳǎ ±ƻǊǊŀƴƎƎŜōƛŜǘ wƻƘǎǘƻŦŦǎƛŎƘŜǊǳƴƎ αTagebau Karstädt NOά ŅƴŘŜǊǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ 

vorübergehenden, zeitlich befristeten Nutzung ebenfalls nichts. Die geplante Ausführung der PV-Anlage 

ermöglicht einen vollständigen und schadlosen Rückbau, wodurch die Fläche nach Ende des Betriebes ohne 

Einschränkungen für die weitere Zweckbestimmung zur Verfügung steht. 

Das Vorhaben führt somit zu keiner dauerhaften Veränderung der raumordnerischen bzw. 

regionalplanerischen Zweckbestimmung des Standortes. 

1.4 Derzeitige Situation im Plangebiet 

Das im aktuellen Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft und gleichzeitig als Vorranggebiet 

wƻƘǎǘƻŦŦǎƛŎƘŜǊǳƴƎ αTagebau Karstädt NOά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴŜ DŜōƛŜǘ ŘƛŜƴǘ ŘŜǊȊŜƛǘ ŘŜƳ YƛŜǎ-/Sandabbau durch 

den Eigentümer die Happy Kies Sand Recycling GmbH & Co KG. 

Auf praktisch der ganzen Fläche findet aktiver Tagebau statt. Die Ausbeutung des Bodens ist fast 

abgeschlossen, vor allem im östlichen Bereich befinden sich ca. 15 m hohe Steilwände, in denen auch 

mehrere Uferschwalben brüten.  

Die übrige Fläche ist durch den Tagebaubetrieb fast vollständig in Nutzung. Sei es zur direkten Gewinnung 

des Rohstoffs Boden oder durch abgelagerten Boden und Steinen in verschiedenen Größenklassen. Aufgrund 

der wenig diversen Habitatstrukturen wurden nur wenige Arten der Avifauna vorgefunden. 
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1.5 Zielaussagen der Fachgesetze und Fachvorgaben 

In der nachfolgenden Tabelle sind relevante Fachgesetze mit ihren Zielaussagen und allgemeinen 

Grundsätzen zu den anschließend betrachteten Schutzgütern dargestellt.  

Schutzgut Quelle Grundsätze 

Mensch Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürli-
chen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, 
baukulturelle Erhaltung und Entwicklung städtebaulicher Gestalt und des Orts- und 
Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 5). 

Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Rege-
nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft  

auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1). 

Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) 
einschl. Verordnungen 

Schutz für Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Vorbeu-
gen der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 1). 

Technische Anleitung 
(TA) Lärm 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

Technische Anleitung 
(TA) Luft 
 

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der 
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um 
ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen.  

DIN 18005 Zwischen schutzbedürftigen Gebieten und lauten Schallquellen sind ausreichende 
Abstände einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muss durch andere Maßnahmen für 
angemessenen Schallschutz gesorgt werden. 

Tiere und 
Pflanzen 

Bundesnaturschutz-ge-
setz (BNatSchG) 
 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze so zu schützen,  

1. dass die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Rege-
nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft  

auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1). 

 BauGB Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berück-
sichtigen (§ 1 Abs. 6). 

 TA Luft s.o. 
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Schutzgut Quelle Grundsätze 

Boden Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) 

Das BBodSchG fordert die nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funkti-
onen des Bodens, das Abwehren schädlicher Bodenveränderungen, die Sanierung 
der Böden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen 
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden.  
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funk-
tionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden (§ 1). 

 BauGB Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind 
zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen (§ 1a Abs. 2). 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (§ 1). 

 Bewirtschaftungsplan 
WRRL 

Der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet enthält eine Zusammenfassung der-
jenigen Maßnahmen nach Artikel 11, die als erforderlich angesehen werden, um die 
Wasserkörper bis zum Ablauf der verlängerten Frist schrittweise in den geforderten 
Zustand zu überführen (Art. 4 Abs. 4 (d) WRRL) 

 TA Luft s.o. 

Luft BImSchG einschl. Ver-
ordnungen 

s.o. 

 TA Luft s.o. 

 Baugesetzbuch (BauGB) Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) und Er-
haltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h) 

 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
sind insbesondere Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 
insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine be-
sondere Bedeutung zu (§ 1 Abs. 3 Nr. 4.) 

Klima Baugesetzbuch (BauGB) Nachhaltige Städtebauliche Entwicklung, Verantwortung für den allgemeinen Klima-
schutz(§ 1 Abs. 5) und Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a)  

 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 

siehe Luft 

Landschaft Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 

 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze so zu schützen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1 Nr. 3). 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1.Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonsti-
gen Beeinträchtigungen zu bewahren, 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu 
schützen und zugänglich zu machen. (§ 1 Abs. 4) 
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Schutzgut Quelle Grundsätze 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor  
ǿŜƛǘŜǊŜǊ ½ŜǊǎŎƘƴŜƛŘǳƴƎ Ȋǳ ōŜǿŀƘǊŜƴΧΦ όϠ м !ōǎΦ рύ 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

Denkmalschutzgesetz M-
V (DSchG M-V) 

Denkmäler sind als Quellen der Geschichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, 
wissenschaftlich zu erforschen und auf eine sinnvolle Nutzung ist hinzuwirken (§ 1). 

Baugesetzbuch (BauGB) Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) 

 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1.Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1) 
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Zielaussagen der Fachpläne 

In den nachfolgenden Kapiteln sind die Zielaussagen der einzelnen Fachpläne hinsichtlich der regionalen 

Entwicklung der Stadt Ludwigslust zusammenfassend dargestellt. 

1.5.1.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern (LEP M-V) 2016 nennt in Kapitel 5.3 den 

Grundsatz der Bereitstellung einer sicheren, preiswerten und umweltverträglichen Energieversorgung, wobei 

der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine komplexe Berücksichtigung von 

αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ǊŜƎŜƴŜǊŀǘƛǾŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǘǊŅƎŜǊά ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ wŜŎƘƴǳƴƎ Ȋǳ ǘǊŀƎŜƴ ƛǎǘΦ ²ŜƛǘŜǊ ǿƛǊŘ 

ergänzt, dass FreiflächenphoǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴ αŜŦŦƛȊƛŜƴǘ ǳƴŘ ŦƭŅŎƘŜƴǎǇŀǊŜƴŘ ŜǊǊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴά ǎƻƭƭŜƴΦ α5ŀȊǳ 

sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten 

Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flächen errichtet ǿŜǊŘŜƴάΦ 

1.5.1.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 

5ŀǎ αwŜƎƛƻƴŀƭŜ wŀǳƳŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ Westmecklenburgά (RREP WM) wurde gemäß 

Landesverordnung vom 31. August 2011 festgestellt. Das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

konkretisiert die Ziele und Grundsätze des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg- Vorpommern 

auf regionaler Ebene und stellt somit das Bindeglied zwischen der Raumordnung auf Landesebene sowie der 

kommunalen Bauleitplanung dar (s. Kap. 2.2.1).  

Nach dem Programmsatz 6.5(5) RRE WM sollen für die Errichtung von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen 

bauliche Anlagen, bereits versiegelte Flächen oder geeignete Konversionsflächen genutzt werden. 

1.5.1.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg- Vorpommern 

Dieser gutachtliche Fachplan des Naturschutzes wurde 1992 verfasst und im Zeitraum 1997 bis 2003 

fortgeschrieben. Es stellt die Landschaftsplanung auf Landesebene als Fachplanung des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege dar und bildet die Grundlage für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur 

und Landschaft sowie zur Vorsorge für die Erholung in der Landschaft. Die dort festgelegten Anforderungen 

für den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe lauten:  

¶ Verhinderung weiterer Zerschneidung, durch bauliche Entwicklung von Siedlung, Industrie und Ge-

werbe (Sanierung bestehender Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flächen sowie Nutzung innerört-

licher Baulandreserven). Die Ausweisung neuer Bauflächen soll nach Möglichkeit im Anschluss an bereits 

überbaute Flächen erfolgen. 

¶ Berücksichtigung der Flächeninanspruchnahme im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-

rung (Verringerung der Flächeninanspruchnahme von 129 ha pro Tag auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020). 
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¶ Für die Nutzung regenerativer Energiequellen sollen möglichst konfliktarme Standorte ermittelt werden 

Im Rahmen des Landschaftsprogrammes wurden die Naturgüter in MV dargestellt und z.T. bewertet. So auch 

z.B. die unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume und deren Funktionsbewertung, was bei der Eingriffs-

ermittlung als Grundlage zur Berechnung des jeweili-

gen Freiraumbeeinträchtigungsgrades herangezogen 

wird. Die Aussage des GLPs zur Vorhabensfläche be-

züglich der Freiraumeinschätzung ist in der Abbildung 

recht zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

  
Abbildung 2: Aussage des GLPs über die Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume 
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1.5.1.4 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan 

5ŜǊ αDǳǘŀŎƘǘƭƛŎƘŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘsǊŀƘƳŜƴǇƭŀƴ aŜŎƪƭŜƴōǳǊƎŜǊ {ŜŜƴǇƭŀǘǘŜά ǿǳǊŘŜ ƛƳ WŀƘǊ нлмм ǾƻƳ [ŀƴŘŜǎŀƳǘ 

für Umwelt; Naturschutz und Geologie Mecklenburg- Vorpommern veröffentlicht und bildet eine Grundlage 

für die Beachtung naturschutzfachlicher Erfordernisse bei weiteren Planungen. Es werden die überörtlichen 

Erfordernisse und Maßnahmen zur Realisierung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, durch 

die Darstellung von Qualitätszielen für die einzelnen Großlandschaften bzw. deren Teilflächen innerhalb der 

Planungsregion, bestimmt. Weiterhin werden aus den Qualitätszielen, die für den Schutz, die Pflege und die 

Entwicklung von Natur und Landschaft erforderlichen Maßnahmen abgeleitet. Diese müssen wiederrum 

innerhalb von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen sowie Pflege- und Entwicklungsplänen für 

Schutzgebiete und spezielle Naturschutzplanungen sowie ς projekten konkretisiert werden.  

Die dort festgelegten Anforderungen für den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe für die 

Ausweisung von Bauflächen lauten:  

¶ Bauliche Entwicklung von Industrie und Gewerbe soll vorrangig durch Sanierung bestehender Bausub-

stanz, Umnutzung von bebauten Flächen und Nutzung innerörtlicher Baulandreserven erfolgen. 

Zur Minimierung von Konflikten mit naturschutzfachlichen Belangen sollen folgende Bereich von der 

Ausweisung als Bauflächen ausgenommen werden: 

¶ α.ŜǊŜƛŎƘŜ Ƴƛǘ ƘŜǊŀǳǎǊŀƎŜƴŘŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴά ƎŜƳŅǖ YŀǊǘŜ L± 

¶ α.ŜǊŜƛŎƘŜ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ CǊŜƛǊŀǳƳǎǘǊǳƪǘǳǊά ƎŜƳŅǖ YŀǊte IV 

¶ Überflutungsgefährdete Bereiche 

¶ Exponierte Landschaftsteile außerhalb bebauter Ortslagen wie Kuppen, Hanglagen und Uferzonen von 

Gewässern. 

¶ Minimierung des Flächenverbrauchs (beispielsweise durch flächensparendes Bauen). 

¶ Schutz innerstädtischer Freiflächen und des Siedlungsumlandes. 

¶ Keine speziellen Forderungen für den Bereich Photovoltaikanlagen genannt. 

Im Rahmen des GLRPs wurden auch Aussagen zu verschiedenen naturschutzfachlichen Themen gegeben, die 

für eine Bewertung des Standortes herangezogen werden können. Die relevanten Ausschnitte der betroffe-

nen Fläche sind dem Kartenportal des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (www.umwelt-

karten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php) entnommen und sind im Anhang 1 als Abbildung zu finden. 

A)  Arten & Lebensräume (Karte I GLRP) 
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Auf der betroffenen Fläche selbst und in der direkten Umgebung befinden sich offene Trockenstandorte, was 

sich auf die dort verzeichneten gesetzlich geschützten Biotope bezieht (vgl Kap. 3.1.1), die 1998 in das Lan-

desregister aufgenommen worden sind. Diese sind z.T. durch den Tagebau nicht oder nur teilweise vorhan-

den. 

Im Osten des Planungsgebietes befindet sich ein größeres zusammenhängendes Waldgebiet, welches laut 

GLRP deutliche strukturelle Defizite aufweist. Da es sich um einen ehemaligen Truppenübungsplatz handelt, 

gibt es auch Bereiche mit Trocken- und Magerstandorten, die auch als Schwerpunktbereiche im Florenschutz-

konzept herausgestellt werden, in denen es z.T. sehr hohen Handlungsbedarf hat. 

Im Nordosten (z.T. im Bereich einer offenen Binnendüne) und Südwesten gibt es größere Flächen, die als 

Schwerpunktvorkomen von Brut- und Rastvögel deklariert sind. 

B)  Biotopverbundplanung (Karte II GLRP) 

In der weiteren Umgebung (ca. 2 km) befinden sich mehrere Schutzgebiete, die zusammen ein Biotopver-

bundsystem darstellen (vgl. Kap. 3.8). 

C)  Entwicklungsziele und Maßnahmen  

Maßnahmen, die in der Umgebung des Vorhabens angedacht sind, zielen auf eine Strukturanreicherung der 

Agrarlandschaft und den Erhalt der Offenlandschaften, Trocken- und Magerstandorten sowie der Berücksich-

tigung der besonderen Schutz- und Maßnahmeerfordernisse von Brut- und Rastvögeln in Europäischen 

Schutzgebieten ab. 

D)  Ziele der Raumentwicklung 

Die Karte IV zeigt nochmals Gebiete mit Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen, wobei unter-

schieden wird in herausragende und besondere Bedeutung. Die Flächen decken sich oft mit den ausgewiese-

nen Schutzgebieten, beziehungsweise handelt es sich um Vorschläge für Vorranggebiete Naturschutz und 

Landschaftspflege. So auch die südöstliche Fläche, die im Bereich des ehemaligen militärischen Übungsplat-

zes liegt, welche als extensiv beweideter Trockenstandort erhalten bleiben sollte und als Naturschutzgebiet 

gesichert werden sollte.  

Es werden auch Flächen ausgewiesen, die eine besondere Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur 

haben. Dazu gehören Flächen östlich und südlich des Vorhabensgebietes. Für das Vorhabensgebiet selbst gibt 

es keine ausgewiesenen Ziele der Raumentwicklung. 
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Abbildung 3: Aussagen des GLRP zum Planungsgebiet 
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1.5.2 Bauleitplanung 

Nach § 1 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) lautet die Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige 

Nutzung der Grundstücke innerhalb der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu 

leiten. Instrumente zur Umsetzung dieser Anforderungen sind der Flächennutzungsplan als vorbereitender 

Bauleitplan und der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan.  

In Bezug auf die Stadt Ludwigslust liegt hiermit der Bebauungsplanes TE 9 vor.  

1.5.3 Sonstige Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß dem Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg ς Vorpommern sind die örtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege von den Gemeinden in Landschaftsplänen zur 

Vorbereitung von Flächennutzungsplänen näher darzustellen und bei Bedarf fortzuschreiben. 

Die Stadt Ludwigslust verfügt seit 1994 über einen Landschaftsplan, welcher 2001 fortgeschrieben und 

aktualisiert worden ist. 

Die Fortschreibung des Landschaftsplanes wurde erforderlich, um der Aktualisierung der Bestandsdaten zum 

Zustand der verschiedenen Schutzgüter gerecht zu werden und darauf aufbauend die Anpassung der Ziel- 

und Maßnahmekonzeption vorzunehmen. 

Die Zielkonzeption von Naturschutz und Landschaftspflege wurde mit Hilfe eines Leitbildes für die Landschaft 

entwickelt. Das Leitbild dient dem Abgleich des heutigen Zustandes des Planungs- und 

Untersuchungsgebietes mit den angestrebten Zielen. Aus der Diskrepanz zwischen erwünschtem und 

gegenwärtigem Zustand können Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung hergeleitet werden. 

Für den Bereich südlich des Vorhabensgebiets ist lediglich vermerkt, dass es sich um einen alternativen 

Umzugsstandort für das Motodrom nach Beendigung des Kiesabbaus handelt. Das Motodrom befindet sich 

jedoch mittlerweile nordwestlich von Ludwigslust. 
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2 Verfahren der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsstandards 

Die Zielsetzung der Untersuchung besteht darin, die von potentiellen Eingriffen betroffenen Arten der 

spezifischen Fauna und Flora innerhalb des definierten Untersuchungsraumes für die Aufstellung des B-Plans 

zu erfassen. Auf der Grundlage solcher Ergebnisse kann eine entsprechende fachliche Bewertung unter 

Einbeziehung der Vorbelastungen erfolgen. Die aktuellen Vorbelastungen des Untersuchungsgebiets werden 

bei der Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes genannt. Die Arten und Biotope wurden demgemäß 

kartiert, die sonstigen abiotischen Schutzgüter aus vorhandenen Unterlagen zusammengetragen. 

2.2 Erfassungsmethodik ς Biotope & lokale Vorkommen 

Für das Vorhaben wurde durch eine Übersichtskartierung festgestellt, dass es sich bei der gesamten 

Vorhabensfläche, um eine noch aktive Kies- und Sandgrube handelt. Die Fläche ist fast komplett ausgekiest, 

z.T. wird sie von sehr hohen und steilen Böschungen umrandet. 

Jedoch wird sich der aktuelle Zustand mit der Durchführung des Abschlussbetriebsplanes ändern, womit eine 

Abflachung der Böschungen auf eine Neigung von mind. 1:3 wegen der Standsicherheit und eine Planierung 

der im Tagebau noch befindlichen Halden einhergeht. 

Demzufolge ist sowohl für den vorliegenden Umweltbericht, als auch den Fachbeitrag Artenschutz nicht der 

aktuelle Zustand der Kiesgrube, sondern der nach Umsetzung des Abschlussbetriebsplanes ausschlaggebend, 

da dieser unabhängig vom zu beurteilenden Vorhaben in jedem Fall mit den entsprechenden Konsequenzen 

für die derzeit in der Kiesgrube vorhandenen Biotopstrukturen und Biozönosen zu realisieren ist; hinzu 

kommt, dass auch eine Auskiesung im Grunde noch bis zum 28.02.2018 möglich ist, insofern im Zuge dessen 

innerhalb der Tagebauflächen zulässigerweise noch erhebliche Änderungen durch Kiesentnahme bzw. ς

verlagerung vorgenommen werden können. 

Erfasst wurden die vorkommenden relevanten Artengruppen: europäisch geschützte Vogelarten und Arten 

des Anhang IV der FFH-Richtlinie.  

Im Untersuchungsgebiet wurden an mehreren Terminen vom Frühjahr bis Juni 2016 Begehungen 

durchgeführt, um das Artenspektrum festzustellen. 
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3 Bestandsaufnahme und Wertung des derzeitigen Umweltzustands 

3.1 Biotope und potentiell natürliche Vegetation 

Gemäß der α!ƴƭŜƛǘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ YŀǊǘƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ .ƛƻǘƻǇǘȅǇŜƴ ǳƴŘ CCI- Lebensraumtypen in Mecklenburg- 

±ƻǊǇƻƳƳŜǊƴά des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2013 konnte hier lediglich 1 Biotoptyp im 

Planungsgebiet festgestellt werden (s. Abbildung 4), da es sich hier vollständig um eine Kies- und Sandgrube 

(XAK) handelt, die während des Erhebungszeitraumes noch aktiv abgebaut wurde, jedoch fast komplett 

ausgekiest war. Das hinterlegte Orthophoto zeigt nicht den aktuellsten Stand, da der Abbau mittlerweile noch 

weiter vorangeschritten ist 

 

Abbildung 4: Biotope 
















































































